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Bekanntmachung der Gemeinde Barnstädt 
 
 

Bekanntmachung  
der öffentlichen Auflegung der Vorschlagliste  

der Gemeinde Barnstädt  
zur Schöffenwahl  

zur Mitwirkung an der Strafrechtspflege  
des Amtsgerichts Merseburg und des Landgerichts Halle 

Amtsperiode vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 
 
 

Die vom Gemeinderat der Gemeinde Barnstädt in der Sitzung am 25.04.2013 beschlossene 
Vorschlagsliste der Gemeinde Barnstädt zur Schöffenwahl liegt 
 

vom 03. Juni 2013 bis einschließlich 17. Juni 2013 
 
im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, 
Hauptstraße 43, während nachfolgend genannter Dienstzeiten 
 
 Montag:   von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Dienstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 Mittwoch:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Donnerstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Freitag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben,  
gegen die Liste Einspruch einzulegen. 
 
 
 
Barnstädt,  den 24.05.2013 
 
 
 
Weber 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27. Mai 2013                                 Amtsblatt Nr. 10                                                           Seite 3 
 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf 
 
 

Bekanntmachung  
der öffentlichen Auflegung der Vorschlagliste der  

Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf  
zur Schöffenwahl  

zur Mitwirkung an der Strafrechtspflege  
des Amtsgerichts Merseburg und des Landgerichts Halle 

Amtsperiode vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 
 
 

Die vom Gemeinderat der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf in der Sitzung am 21.05.2013 
beschlossene Vorschlagsliste der Gemeinde Nemsdorf-Göhrendorf zur Schöffenwahl liegt 
 

vom 03. Juni 2013 bis einschließlich 17. Juni 2013 
 
im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, 
Hauptstraße 43, während nachfolgend genannter Dienstzeiten 
 
 Montag:   von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Dienstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 Mittwoch:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Donnerstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Freitag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben,  
gegen die Liste Einspruch einzulegen. 
 
 
Nemsdorf-Göhrendorf, den 24.05.2013 
 
 
 
Reh 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen der Stadt Schraplau 
 
 

Bekanntmachung  
der öffentlichen Auflegung der Vorschlagliste der  

Stadt Schraplau zur Schöffenwahl  
zur Mitwirkung an der Strafrechtspflege  

des Amtsgerichts Merseburg und des Landgerichts Halle 
Amtsperiode vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 

 
 

Die vom Stadtrat der Stadt Schraplau in der Sitzung am 15.05.2013 beschlossene Vorschlagsliste  
der Stadt Schraplau zur Schöffenwahl liegt 
 

vom 03. Juni 2013 bis einschließlich 17. Juni 2013 
 
im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, 
Hauptstraße 43, während nachfolgend genannter Dienstzeiten 
 
 Montag:   von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Dienstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 Mittwoch:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Donnerstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Freitag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben,  
gegen die Liste Einspruch einzulegen. 
 
 
Schraplau, den 24.05.2013 
 
 
 
Birke 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Gemeinde Steigra 
 
 

Bekanntmachung  
der öffentlichen Auflegung der Vorschlagliste der  

Gemeinde Steigra zur Schöffenwahl  
zur Mitwirkung an der Strafrechtspflege  

des Amtsgerichts Merseburg und des Landgerichts Halle 
Amtsperiode vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 

 
 

Die vom Gemeinderat der Gemeinde Steigra in der Sitzung am 07.05.2013 beschlossene 
Vorschlagsliste der Gemeinde Steigra zur Schöffenwahl liegt 
 

vom 03. Juni 2013 bis einschließlich 17. Juni 2013 
 
im Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Weida-Land, in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf, 
Hauptstraße 43, während nachfolgend genannter Dienstzeiten 
 
 Montag:   von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Dienstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
 Mittwoch:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Donnerstag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 Freitag:  von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus, um den Bürgern die Möglichkeit zu geben,  
gegen die Liste Einspruch einzulegen. 
 
 
Steigra,  den 24.05.2013 
 
 
 
Wrede 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungen des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida-Land AöR 
 
Öffentliche Bekanntmachung des gefassten Beschlusses  des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land AöR 
 
Beschlüsse  aus der Versammlung des Verwaltungsrates vom 06.05.2013 
 
aus dem öffentlichen Sitzungsteil 

• Beschluss-Nr.: 01-01-13 
  
Beschluss über den  Wirtschaftsplan 2013 
des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes „Weida-Land“ AöR 
 
Auf Grund des § 13 der Anstaltsverordnung in der derzeit gültigen Fassung hat der Verwaltungsrat 
am  06.05.2013 den folgenden  Wirtschaftsplan  2013 beschlossen. 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird:  
im Erfolgsplan 
            im Aufwand auf         1.359.800,00 EUR 
            im Ertrag auf 1.467.600,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Es entsteht ein Gewinn in Höhe von  107.800,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 
           in der Einnahme auf 482.700,00 EUR 
           in der Ausgabe auf 482.700,00 EUR 
festgesetzt. 
 
im Abrechnungsgebiet I und II 
 
im Erfolgsplan 
        im Aufwand auf                                  676.700,00 EUR                  
        im Ertrag auf                                       723.800,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von  47.100,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 
        in der Einnahme auf                            186.700,00 EUR 
        in der Ausgabe auf                              186.700,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmeseite eingestellt 
worden. 
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im Abrechnungsgebiet III 
 
im Erfolgsplan 
            im Aufwand auf 200.600,00 EUR 
            im Ertrag auf 213.300,00 EUR 
festgesetzt. 
 
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von 12.700,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 
            in der Einnahme auf 114.300 EUR 
            in der Ausgabe auf 114.300 EUR 
festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmenseite eingestellt 
worden. 
 
im Abrechnungsgebiet IV 
 
im Erfolgsplan 
            im Aufwand auf 482.500,00 EUR 
            im Ertrag auf 530.500,00 EUR 
festgesetzt. 
                                                                                                                                     
Damit entsteht ein Gewinn in Höhe von  48.000,00 EUR. 
 
im Vermögensplan 

in der Einnahme auf 181.700,00 EUR   
in der Ausgabe auf 181.700,00 EUR 

festgesetzt. 
 
Der im Erfolgsplan entstandene Gewinn ist im Vermögensplan auf der Einnahmenseite eingestellt 
worden. 

                                                                           
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2013 zur Finanzierung von 
Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird 
 
im Abrechnungsgebiet III auf             80.000,00 EUR  
festgesetzt. 
 
       § 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 
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§ 4  
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2013 wird 
 
im Abrechnungsbereich IV auf                               100.000,00 EUR 
 
im Abrechnungsbereich I und II auf                              100.000,00 EUR  
festgesetzt. 
                                                       
                                                                                 § 5 
 
Nichtzuordenbare Aufwendungen / Erträge werden zwischen den Abrechnungsgebieten  
I/II, III und IV gedrittelt.  
 
 
aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil: 
 

• Beschluss-Nr.: 02-01-13 
Beschluss zur Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2012 

 
• Beschluss-Nr.: 03-01-13 

Beschluss zu einer finanziellen Angelegenheit 
 
 
 
Schraplau, 13.05.2013 
 
 
Kurt Pfeiffer      - Siegel - 
Vorstand     
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Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes  des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida-Land  AöR für das Wirtschaftsjahr 2013  
 
Der  Wirtschaftsplan des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  AöR für das 
Wirtschaftsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Wirtschaftsplan einschließlich der Anlagen des TAWL  AöR  für das Wirtschaftsjahr 2013   
liegt  in der Zeit vom  
 

03.06.2013 bis  14.06.2013  
 
im Büro des TAWL  Schulstraße 1 in 06279 Schraplau während folgender Dienstzeiten aus: 
 
 montags, dienstags, mittwochs  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
       von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
 donnerstags    von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
       von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
 freitags     von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
   
 
 
Schraplau,  13.05.2013 
 
 
 
Pfeiffer    
Vorstand     - Siegel - 
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